
 

Stadtverwaltung  | Marktstraße 19 | 75438 Knittlingen | Telefon: 0 70 43 / 373-0  | www.knittlingen.de  |  stadt.knittlingen@knittlingen.de  

Bankverbindungen: 
Sparkasse Pforzheim Calw | BLZ 666 500 85 | Kto. 962 015 | IBAN: DE72 6665 0085 0000 9620 15 | BIC: PZHSDE66XXX 
Volksbank PUR Karlsruhe | BLZ 661 900 00 | Kto. 294 910 54 | IBAN: DE95 6619 0000 0029 4910 54 | BIC: GENODE61KA1 
Postgiro Stuttgart | BLZ 600 100 70 | Kto. 14 244-709 | IBAN: DE31 6001 0070 0014 2447 09 | BIC: PBNKDEFF 
Steuer-Nr.: 48020/05184 | Gläubiger-ID: DE77ZZZ00000341478 | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 144 523 616 
 
 

Antrag Benutzung Grillhütte Staig           
 
Kontaktdaten 

Veranstalter / Name  
 

Anschrift  
 

Telefon  
 

E-Mail  
 

 
Angaben zur Veranstaltung 

Tag der Veranstaltung  
 

Art der Veranstaltung  
 

 
Das Ende der Benutzungszeit wird auf 24.00 Uhr festgesetzt! Eine Übernachtung in oder bei 
der Grillhütte ist nicht erlaubt. 
 

Für die genehmigungspflichtige Nutzung der „Grillhütte Staig“ wird ein privatrechtliches E n t g e l t 
in Höhe von 50 € erhoben. Das Entgelt ist mit der Kaution zur Zahlung fällig. Wird die 
Veranstaltung innerhalb von 4 Wochen vor Veranstaltungstag vom Veranstalter abgesagt, kann die 
Stadtverwaltung bis zu 100 % des Entgelts als Stornierungskosten ansetzen. 
 

Für die Benutzung der „Grillhütte Staig“ in Knittlingen wird eine K a u t i o n (Sicherheitsbetrag) für 
alle Besuchergruppen, die der Genehmigung bedürfen, in Höhe von 150,00 € erhoben. Schulen 
und Kindergärten sind hiervon ausgenommen. 
 

Die K a u t i o n wird zurückerstattet, wenn k e i n e Beanstandungen im Zuge der Nutzung 
festgestellt werden. 
Zu Beanstandungen zählen unter anderem: 

 Beschädigungen, 

 Verunreinigungen, gleich welcher Art, 

 zurückgelassene Materialien, 

 Lärmbelästigungen im Rahmen der geltenden Vorschriften 

 Überziehung der Nutzungszeit 

 sonstige Störungen, soweit sie erheblich sind. 
 

Wird die Grillhütte nicht noch am selben Abend bzw. in der Nacht vor Beginn des nächsten Tages, 
ordnungsgemäß geräumt und gesäubert, wird hierfür eine entsprechende Gebühr, welche von der 
Kaution einbehalten wird, fällig.  
Über die Rückzahlung der Kaution entscheidet die Stadtverwaltung! 
 
Bankverbindung für Rücküberweisung der Kaution  

Kontoinhaber 
 

 

Bank 
 

 

IBAN / BIC 
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